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 Veröffentlicht am 17.02.2005

Norm

SMG §39

SMG §40 Abs1

Rechtssatz

Die Anwendung der Bestimmung des § 40 Abs 1 SMG ist zwar grundsätzlich von einer Aufschubsgewährung nach § 39

SMG unabhängig, kann aber ebenso wie diese nur dann statt7nden, wenn ein Kausalzusammenhang zwischen der

Tatbegehung und der Gewöhnung an ein Suchtmittel besteht.
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